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23. E .  1960 (BGB~.I S .  341). 



I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsnereich ist im Bebauun~splan 


"Hundebrinkstraße" durch einen braunen Farbstreifen 


einceutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt etwa das Geniet zwischen Hundebrink- 


strzße, Seumannstraße, Altenessener Straße und Serne. 

0 

11. Allgemeines 


Der Rat der Stadt hat - zur Sicherung der Bauleicpla- 

nung - am 10. Januar 1963 beschlossen, daß Tür den Bereich 
Mundebrinkstraße ein Bebauunssplan auf~estellt vierden soll. 


Dieses ca. 50 ha :;roße Gebiet ist 'ür eine liohn- und Gewer- 


beauf'scllließun, vorgesehen. Der vorliezende Bebiuungsplan er- 

raßt einen Teilbereich - ca. 14,o ha - aus dem diesem 

Beschluß unterliezenden Gebiet. Die vgn Plan erfußten Besit- 

zungen stehen, mit wenigen Ausnahmen an der Altenessener 

Straße / Ecice Seumannstraße, in Xijentum der. Krupp bJnhnun~s- 
bau xGmbH. Der Fl2chennutzungsplan weist dieses Gelände 


als 'i!o:hnnauflärhe ,-.11s. Tür den kleinen in den Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes einbezogenen Teil nördlich der 


Eölte~f~raße,
der bisher im Fl2chennutzungsplan als Crün- 


und Frei Clärlie ausgewiesen ist, wurde di-e NiltzungsXnderun, 


bereits eingeleitet. 


i11ohnun~;seinheiten(W)neu sowie als 

Ersatz für 19 inJE in LltSaiiten weitere 37 :.1Z 2;eschaffen 

werden. Garagen und Stellplätze sind in ~usrelchender Anzanl 

- ca. 380 - im Plan auszewiesen. \:eiter sind mehrere Geschäfte 

eingeplant, und an der Altenessener Straße, in Verbindung mit 

dem Garagenh~~, eine Tankstelle. Im nördlichen Tzi1 der Hunde- 


brinkstraße ist ein Eaugrundstück für einen Kindergarten fest- 


gesetzt. Außerdem sind 4 Kinder- und jKleinl~inderspielplatze 


vorsesehen. 


Sollte sich die zur Verairklicliun~ des Be3auungsplanes 


erforderliche Bodenordnung nicht auf freiwilli~er Basis 


durchführen lassen, ist beabsichtigt, von den im vierten. 


@$ Es können hier 



Teil des Bundesbau~esetzes (BB~uG) vom 2 3 .  Juni 1960 (~G31. 


I S. 341) aufgeführten Maßnahmen Gebrauch zu machen. 

it!elche dieser Maßnahmen durchgeführt wird, richtet sich 


nach den sich jeweils ergebencien Notwendigkeiten. 


IV. Kosten 


Die Aufschließung wird von der Krupp biohnungsbau gGmbH durzh- 

geführt. Gemäß Vertrag vom 26. 9. / 4. 10. 1963 beteigt 
sich die Stadt an den Erschließungskosten wie folgt: 

a) em Grunderwerb mit 12.496,-- DM 

b) an den technischen Kosten mit 10 $, jedoch 

nur bis zu dem Höchstbetrag, der sich aus 

S 4 der Satzung der Stadt Essen über die Er- 
hebung von Erschließungsbeiträgen ergibt. 

Mach überschläglicher Ermittlung würde der 

Anteil der Stadt unter Berücksichtigung der 

derzeitigen Xinheitssätze ca. 26.000,-- DM 

betragen. 

Die Knsten für den Ausbau der das Aufschließungsgebiet umge- 


benden vorhandenen Straßen werden zu einem großen Teil durch 


Erschließungsbeiträge wieder vereinnahmt. Für die Stadt ver- 


bleiben dabei ungefähre Kosten in überschlä&lich ermittelter 


Höhe von Ca. 580.000,-- DM. 


Essen, den 6. kpril 1964 

/ 



Disse Begründung hat gemäß § 2 Abs. 6 des Bundesbaugesetzes 
vom 23. Juni 1960 (BGB1. I S. 341) in der Zeit vom 27. Juli 
1964 bis 26. August 1964 öffentlich ausgelegen. 

. September 

erstadtdirektor 

techn. Stadtamtmann 


---.16.7.65
Gehört zur Vfg. V. 
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Die Bekanntmachung gemäß § 12 des Bundesbaugesetzes vom 23 .  Juni 


1960 (BGB~. I S .  341) ist im Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 31 

vom 7. August 1965 veröffentlicht worden. 

Diese Begründung liegt ab 9. August 1965 öffentlich aus. 


t i i :  RB&Ilct.t d;.: ?arupi!aiirc&lipr1duh~sind die 
C,ei;.tk,+nlFJng dar i;~Lcuun~sy,i~nesssw:eOrt und Zeit 
der Aus!?sur.g<iasF;cncsund der Brjründürig vorrorg-

Städ!. Venn. Amisrat 




